
HANNOVER IN DER CORONA-KRISE

Das sind die
aktuellen Zahlen

Entwicklung der Zahl
der Infizierten in der Region
Hannover und Niedersachsen

27. März: 4026

30. März: 811

29. März: 661

26. März: 3783

Niedersachsen

Region
Hannover

Barsinghausen 21
Burgdorf 14
Burgwedel 26
Garbsen 30
Gehrden 5
Hannover 433
Hemmingen 21
Isernhagen 25
Laatzen 20
Langenhagen 42
Lehrte 18
Neustadt 13
Pattensen 11
Ronnenberg 23
Seelze 23
Sehnde 9
Springe 16
Uetze 18
Wedemark 18
Wennigsen 10
Wunstorf 15

Infizierte in
der Stadt Hannover*

433 +78

+72

+243

+12

+1

Infizierte im
Umland von Hannover*

378

Infizierte in Niedersachsen**

4026
Todesfälle in

Niedersachsen infolge
einer Coronavirus-Infektion**

33

Todesfälle in der Region
Hannover infolge einer
Coronavirus-Infektion*

Verteilung der Infizierten
in der Region Hannover*

5

*Quelle: Region Hannover, Stand 30. März, 16.19 Uhr
Diese Daten werden von der Behörde an
Wochentagen einmalig aktualisiert

**Quelle: Gesundheitsamt Niedersachsen,
Stand 30. März, 16.05 Uhr

IN KÜRZE

Bündnis will
Härtefallfonds
Auf Initiative der IG Metall fordert
ein breites Bündnis aus Gewerk-
schaften und Kommunalpolitikern
(SPD und Linke), einen städtischen
Härtefallfonds für Arbeitnehmer
über 3 Millionen Euro einzurichten.
Oberbürgermeister Belit Onay
(Grüne) habe nun die Chance, für
eine soziale Landeshauptstadt zu
stehen, sagt Dirk Schulze von der
IG Metall Hannover. Insbesondere
für Menschen mit niedrigem Ein-
kommen könne Kurzarbeit zu deut-
lichen Gehaltseinbußen führen. asl

Wie kommen wir
HAZ-Expertenforum, Teil 1: Die Corona-Zeit stellt uns alle vor unendlich viele Fragen – zu

Kann ich im Moment umzie-
hen? Muss meine Firma
jetzt Insolvenz anmelden?
Darf mein Chef mir Ho-

meoffice versagen? Und wo kann
ichals Selbstständiger Finanzhilfen
vom Land beantragen? Zum zwei-
tenMal seit BeginnderCorona-Kri-
se habenwir Experten für verschie-
dene Bereiche gebeten, die Fragen
unserer Leser zu beantworten.
Mehr als 500 E-Mails sind bei die-
sem zweiten HAZ-Expertenforum
in der Redaktion eingegangen.

Insgesamt haben Fachleute für
elf Gebiete Ihre Fragen beantwor-
tet.EineAuswahl ihrerTipps finden
Sie indieserWoche inderHAZ,vie-
le weitere Fragen und Antworten
im Internet auf HAZ.de.

Die erste Folge dreht sich um vier
Themenbereiche, die für viele Men-
schen in der Region derzeit bedeut-
sam sind: Bernd Pütz, Sprecher der
N-Bank, informiert darüber, wie Fir-
men an Hilfszahlungen des Landes
kommen. Anwältin Gesa Bendfeldt
erläutert arbeitsrechtliche Aspekte
derKrise,etwazuKündigungenoder
Homeoffice. Reinhold von Thadden
vomMieterbund erklärt Mietrechts-
fragen, Jens Wilhelm V Fragen des
Insolvenzrechts. jan

interaktive Karte verfügbar ist, die
Gebietemit besonders hohen Infek-
tionsratenanzeigt.Dasalles soll den
Nutzern nach den Vorstellungen
der Entwickler dabei helfen, beson-
ders risikobehaftete Regionen zu
meiden.

Werwarwannwoundmitwemin
Kontakt? Diese Fragen sind derzeit
zentral, eine Bearbeitung in Behör-
den oder Gesundheitsämtern dau-
ert bei der Geschwindigkeit der Vi-
rus-Verbreitung allerdings viel zu
lange. „Uns war klar, dass wir eine
digitale Kommunikation für das
Problem benötigen“, sagt der 25-
Jährige. Die App sammelt dafür all-
gemein anonym Standortdaten
ihrer Nutzer, die laut Gleser nicht
personenbezogensind.DieseDaten
werdendannabgeglichenmit Infor-
mationen von Personen, die sich in-
fiziert haben, ebenfalls Interesse an
der App-Kommunikation haben
und sich freiwillig dort anmelden.

die alle Nutzer unterwegs Orientie-
rungshilfe zu geben. „Nach 14 Ta-
gen werden sie dann automatisch
gelöscht“, verspricht Gleser.

Ampel zeigt Corona-Risiko
Die GeoHealthApp basiert also auf
den Standortdaten, die nachweis-
lich mit dem Coronavirus infizierte
Personen freiwillig mit den Betrei-
bernderApp teilen.Ruftnuneinan-
derer Nutzer die App auf, ermittelt
diehinterderAnwendungstehende
künstliche Intelligenz in wenigen
Sekunden, ob es innerhalb der letz-
ten 14 Tage Kontakt zu einer mit
dem Sars-CoV-2-Virus infizierten
Persongab–unddamitdaspersönli-
che Risiko für eine Ansteckung in
einem bestimmten Zeitraum. „Da-
mit man schnell erkennt, ob man
sich in Gefahr befindet, gibt es eine
Risikoampel,dieaufdemHandydes
Nutzersangezeigtwird“,erklärtder
angehendeMediziner.Grünbedeu-

te kein Risiko, gelb stehe für ein ge-
wisses Risiko, dass sich die Wege
desApp-Nutzersmit einem Infizier-
ten gekreuzt haben. „Zeigt die Am-
pel rot, bestandübereinen längeren
Zeitraum Kontakt.“ Der Nutzer er-
hält dann per App umgehend Hin-
weise zumweiteren Vorgehen.

Auf Datenschutzbedenken ha-
ben die Entwickler der App, die
GeoHealthApp gGmbH in Grün-
dung, natürlich auch eine Antwort.
„Die Nutzung ist freiwillig, außer-
demverlassen die Bewegungsdaten
des App-Nutzers das Smartphone
nicht. Rückschlüsse auf die Person
sind also nichtmöglich“, betontGle-
ser. Die Nutzer würden nicht „ge-
trackt“, also nicht persönlich ver-
folgt – wer mitmache bleibe imNetz
anonym. „Wir wollen Panik vermei-
den, aber möglichst viel mit der Be-
völkerung kommunizieren.“ Es sei
auch vorstellbar, dass die App welt-
weit eingesetztwerde,meintGleser.

Eine App ist dem Virus auf der Spur
Medizinstudent hat ein Programm mitentwickelt, das Standortdaten auswertet und so helfen soll, das Infektionsrisiko zu senken

Die Idee ist Maxim Gleser vor vier
Wochen im Wartezimmer seiner
Arztpraxis gekommen. „Überall
wurde gehustet, es war jeder Platz
besetzt, und keiner wusste, ob er
neben einem Corona-Infizierten
sitzt oder ober selberdasVirushat“,
sagt der hannoversche Medizinstu-
dent. Und so hat er gemeinsam mit
einem IT-Spezialisten sowie einem
Züricher Arzt die sogenannte Geo-
HealthApp entwickelt, mit der sich
verfolgen lassenkann,wermitwem
Kontakt hatte und wo ein erhöhtes
Risiko besteht, sich zu infizieren.

Testbetrieb beginnt
Am Montag hat sie das CE-Zertifi-
kat als Medizinprodukt bekommen
und soll nun imLaufederWochedie
erste Testphase in Echtzeit durch-
laufen. ImApril soll dann die nächs-
teVersiononlinegehen,beidereine

Von Susanna Bauch

Bevor einCorona-Infizierter das tut,
mussereinen–geschwärzten–ärzt-
lichenBefundanGlesersTeamschi-
cken, der dann vonMedizinstuden-
ten „imVieraugenprinzip gegenge-
checkt wird“, wie der Ideengeber
erläutert. Erst wenn der Nachweis
einer Infektion eindeutig sei, wür-
den die Daten hochgeladen, um für

Maxim Gleser hat die Corona-Ampel
mitentwickelt. FOTO: PRIVAT

MIETRECHT

Kann man die Miete aussetzen?
Kann ich als Vermieter jetzt Besich-
tigungen anbieten?Was tun Ver-
mieter, derenMieter nun keine
Miete zahlen? Hier finden Sie Ant-
worten von unserem Experten für
Mietrecht, Reinold von Thadden.

Ich bin privater Vermieter für Wohn-
raum und Gewerbe. Wie verhalte ich
mich gegenüber meinen gewerbli-
chen Mietern, die jetzt keine Miete
mehr zahlen?
In dieser Krise müssen Vermieter
undMieter immerwiedermiteinan-
der sprechenundpraktischeLösun-
gen entwickeln, etwa Ra-
tenzahlungen. Diese Lö-
sungsschritte müssen
Sie mit der Bank be-
sprechen – auch die
Banken müssen
sich auf die neue
Situation einstel-
len. Wenn die Mie-
ter hier im Allein-
gang ohne Rückspra-
che mit dem Ver-
mieter die Miete
einbehalten ha-
ben,dannmussder
Vermieter den
Mietern ebenfalls
deutlich sagen,
dassessonichtgeht.DieMieter sind
dazu verpflichtet, weiterhin die
Miete zu zahlen. Der Mieter muss
zahlen, was er kann.

Wir möchten ein Haus vermieten.

Kann die Vormieterin die Besichti-
gungen zurzeit verwehren? Und gibt
es in dieser Corona-Zeit besondere
Richtlinien, die eingehalten werden
müssen?
Hier kommt es auf die Details des
Einzelfalls an. Die aktuelle Rechts-
lage sieht imMoment vor, dassma-
ximal zwei Personen näheren Kon-
takt zueinander haben sollen. Das
ist dannwohl auch derMaßstab für
Besuche in derMieterwohnung. Es
sprichtalsovieldafür,dassderMie-
ter immer nur eine Person gleich-
zeitig (außersichselbst) indieWoh-

nung lassen muss. Auf je-
den Fall geht die Ge-
sundheit des Mieters
und der Besucher
zurzeit vor alle an-
deren Interessen,
sodass die Ver-
mieter sich hier
darauf einstellen
müssen, dass ihr
Vermietungsinte-
resse in der nächs-
tenZeit imZweifel
zurücktritt.

Kann man im Mo-
ment überhaupt
ein Umzugsunter-

nehmen beauftragen und umziehen?
EinUmzugsunternehmenmuss sich
genauwie alle anderen an die aktu-
elle Lage anpassen und das neue
Recht einhalten. Mehr als zwei Per-
sonengleichzeitig solltenweder auf

der Straße noch in Räumen nah zu-
sammen stehen. Wenn Sie ein
Unternehmen finden, dass das ge-
währleisten kann und dessen Be-
trieb nicht untersagt ist, so spricht
nichts gegen einen Umzug. Aber
nur, wenn es unbedingt sein muss.

Dürfen Eigentümer ihre Ferienimmo-
bilien in der Küstenregion derzeit
gar nicht mehr besuchen, um nach
dem Rechten zu sehen oder den Gar-
ten zu bearbeiten? Dort gilt derzeit
ein striktes Besuchsverbot für Fe-
riengäste, aber auch für Eigentümer
mit Zweitwohnungssitz.
Bitte setzen Sie sichmit den zustän-
digen Behörden in der Region in
Kontakt.Wasdorterlaubt istkönnen
wir von hier aus nicht beurteilen.
Wenn es umein allgemeinesVerbot
geht, dann darf sich tatsächlich nie-
mandmehr an den entsprechenden
Orten aufhalten. Platzverweise sind
zurzeit erweitertmöglich.Es ist aber
ein bisschen seltsam, dass eine ein-
zelne Person vor Ort nicht Blumen
gießen können soll.

Kann der Eigentümer einer Woh-
nung derzeit Umbauarbeiten mit
Staub- und Lärmbelästigung ausfüh-
ren lassen?
Vermeiden Sie diese Arbeiten jetzt.
Da bekommen Sie nur Ärger mit al-
len Seiten: mit dem Mieter, mit der
Polizei, mit den Behörden. Bitte nur
wirklich dringende Arbeiten, etwa
nach einem Rohrbruch.

Reinold von Thadden ist Lei-
ter der Rechtsabteilung im
Deutschen Mieterbund Nie-
dersachsen. FOTO: PRIVAT

INSOLVENZRECHT

Was gilt jetzt?
Wannmuss man eine Insolvenz an-
melden?Wie kannman sie verhin-
dern? Undwas bedeutet die Aus-
setzung einer Insolvenzantrags-
pflicht? JensWilhelmV, Experte
für Insolvenzrecht, antwortet.

Ich betreibe ein kleines Modegeschäft
und habe derzeit keine Einnahmen.
Ändert sich durch Corona et-
was am Insolvenzrecht?
Eine juristische Person
wie eine GmbH ist ver-
pflichtet, innerhalb
von drei Wochen
einen Insolvenzantrag
zu stellen.DiesePflicht
zur Stellung eines
eigenen Insolvenzan-
trages ist nun bis zum
30. September 2020
ausgesetzt, sofern der
Insolvenzgrund auf
den Auswirkungen
der Covid-19-Pandemie beruht.
WennSie IhrGeschäft als sogenann-
te natürliche Person betreiben, also
selbst, bestand und besteht keine
Pflicht zur Stellung eines Insolvenz-
antrages.

Was kann ich vorbeugend tun?
Sie können für Steuerzahlungen
und Sozialabgaben Stundungsan-
träge stellen. Lassen Sie Steuervo-
rauszahlungen reduzieren und prü-
fenSie IhreVersicherungen,obeine
Betriebsunterbrechungsversiche-
rung enthalten ist. Verhandeln Sie

mit Gläubigern über Stundungen.
Beantragen Sie Kurzarbeitergeld.
Ebenfalls sollte man die angebote-
nenHilfskredite prüfen.

Wir sind ein Verein, der Bildungsan-
gebote organisiert. Wenn wir keine
Seminare anbieten, haben wir keine
Einnahmen. Wie gehen wir jetzt

vor?
Sie können eine Sonder-
sitzung einberufen. Das
Gesetz gibt nun die
Möglichkeit, eineMit-
gliederversammlung
ohne Anwesenheit
durchzuführen. Ent-
weder über den elekt-
ronischen Weg oder
per schriftlicher Stim-
menabgabe. Der Vor-
stand konnte schon
immer einen Insol-
venzantrag stellen.

Helfen die beschlossenen Gesetze?
Sie sind nur ein erster Schritt und
müssendringendergänztwerden. In
den Wirkungen ist es leider ein gro-
ßer „Verschiebebahnhof“. Am Ende
treffen die Wirkungen nicht Mieter
und Kunden etwa von Energie- und
Telefonunternehmen, sondern Ver-
mieterunddieUnternehmenundda-
nach die Banken, weil die Vermieter
dann gegebenenfalls zahlungsunfä-
hig werden und Kredite ausfallen.
Strafrechtliche Risiken sind nicht
ausgeräumt.

Jens Wilhelm V ist
Experte für Insolvenz-
recht. FOTO: PRIVAT

Viele Menschen machen sich Sorgen, durch wegbrechende Einnahmen ihre Miete nicht mehr zahlen zu können, Unternehmen fürchten die Insolvenz, Arbeitneh-
mer im schlimmsten Fall die Kündigung. Und die Förderbank N-Bank wird derzeit von Antragstellern nahezu überrannt.
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Polizei löst Gruppe
am Bahnhof auf
Eine Polizeistreife hat jetzt am
Stellwerk hinter dem Hauptbahnhof
eine Gruppe mutmaßlicher Drogen-
dealer auseinandergedrängt, um
das Versammlungsverbot aufgrund
des Coronavirus durchzusetzen.
„Weil sich die Personen nicht ein-
sichtig zeigten, wurden sie auch
von Einsatzkräften weggeschoben,
um die erteilten Platzverweise
durchzusetzen“, bestätigte ein Poli-
zeisprecher. Bei dem Einsatz wurde
laut Polizei ein Beamter von einer
kontrollierten Person angehustet.
„Weil kein Verdacht auf eine Coro-
na-Infektion bestand, wurde später
auch kein Test bei dem betroffenen
Beamten veranlasst“, sagte der
Sprecher. Es habe sich zudem nicht
klären lassen, ob der Polizist vor-
sätzlich oder fahrlässig angehustet
worden sei. ir

Zwei Feuerwerke
werden verschoben
Die beiden ersten Termine für den
internationalen Feuerwerkswett-
bewerb im Großen Garten in Her-
renhausen im Mai und im Juni fal-
len wegen der Corona-Krise flach
und werden in den Oktober ver-
legt. Damit reicht die beliebte Ver-
anstaltung erstmals weit in den
Herbst hinein. Den Auftakt soll
nun am 22. August ein europäi-
sches Team bestreiten, das Finale
am 24. Oktober ein asiatisches, das
ursprünglich für den Juni-Termin
vorgesehen war. Weitere Feuer-
werke plant die Hannover Veran-
staltungs-Gesellschaft (HVG) am
5. September (Afrika), am 19. Sep-
tember (Amerika) und am 10. Ok-
tober (Australien). Bereits gekauf-
te Tickets für die verschobenen
Veranstaltungen behalten ihre Gül-
tigkeit. se

ARBEITSRECHT

DIE N-BANK

durch die Krise?
Gesundheit, Job, Familie. Wir haben elf Experten gebeten, Ihre Fragen zu beantworten.

Wie kommen Firmen an Hilfe?
Wer kann einen Antrag bei der nie-
dersächsischen Förderbank N-
Bank stellen? Und muss man die
Zuschüsse zurückzahlen? Hier fin-
den Sie die Antworten von N-
Bank-Sprecher Bernd Pütz.

Wer kommt wie an Hilfe?
Antragsberechtigt sind kleine ge-
werbliche Unternehmen mit bis zu
49 Beschäftigten und Ange-
hörige der freien Berufe
mit einer Betriebsstät-
te in Niedersachsen,
die sich aufgrund
der Corona-Krise in
einer existenzbe-
drohlichen Wirt-
schaftslage befinden
oder in Liquiditäts-
engpässe geraten
sind. Eine existenz-
bedrohliche Wirt-
schaftslage liegt vor,
wenn sich für den

Monat, in dem der Antrag gestellt
wird, ein Umsatz- oder Honorar-
rückgang von mindestens 50 Pro-
zent verglichen mit dem durch-
schnittlichen monatlichen Umsatz
im Vorjahr ergibt. Ein Liquiditäts-
engpass liegt vor, wenn zum Zeit-
punkt der Antragstellung die vor-
handenen liquiden Mittel nicht aus-
reichen, um die kurzfristigen Zah-

lungsverpflichtungen, etwa
Miete und Leasingraten

für das Unternehmen
fristgemäß nachzu-
kommen. Der Antrag
muss komplett am
PC ausgefüllt wer-
den. Handschriftli-

ches Ausfüllen geht
nicht.

Muss man die Zu-
schüsse zurückzah-
len?
Nein, es handelt sich

hier um eine Billigkeitsleistung, die
nicht zurückgezahlt werden muss.

Können auch Vereine Zuschüsse be-
antragen?
Vereine sind aktuell von der Unter-
stützung ausgenommen.

Warum werden per se insolvente
Unternehmen von sämtlichen Hilfs-
programmen, auch von denen der
N-Bank, ausgenommen?
Hier möchte ich anraten, ein per-
sönlichesBeratungsgesprächzusu-
chen, um die genaue Unterneh-
menssituation zu überprüfen. Ge-
nerell soll natürlich ausgeschlossen
werden, dass Unternehmen, die
kein tragfähiges Geschäftsmodell
hatten oder nicht wirtschaftlich
arbeiteten, von der Förderung pro-
fitieren. Schließlich haben die
unternehmerischen Schwierigkei-
ten ihren Ursprung nicht in der ak-
tuellen Krise.

Bernd Pütz ist Sprecher
der Förderbank N-Bank.

FOTO: PRIVAT

Keine Konzerte mehr, keine Kon-
gresse,kaumnochGeschäftsreisen-
de und null Stadttouristen: Hanno-
vers Taxifahrer sehen sich wegen
des Coronavirus in der schwersten
Krise der vergangenen Jahrzehnte.
„Ein Großteil unserer selbstständi-
gen Unternehmer ist in ernster Ge-
fahr, und wir befürchten, dass ein
Teil über kurz oder lang Insolvenz
anmeldenmuss“, sagtSven-Marcus
Fürst, der Geschäftsführer des Ver-
bunds Hallo Taxi 3811.

Die Zentrale hat jetzt für alle Fah-
rer Atemschutzmasken mit dem vi-
rentauglichen FFP-2-Standard an-
geschafft. Die Auslieferung beginnt
jetzt,dieerstenFahrer sindschonda-
mit unterwegs. Zusätzlich hat jeder
Wagen ein Desinfektionsspray. „Die
Preise sind unanständig gestiegen“,

Von Conrad von Meding

sagt Manager Fürst. Für die Erstaus-
stattung jedes Wagens seien 10 Euro
fällig. Bei 600 Fahrzeugen und etwa
2500 Fahrern sei das Projekt eine er-
hebliche Investition, „aber wir wol-
len demonstrieren, dass niemand
sich in einem Taxi Sorgen um Anste-
ckungen machen muss“.

Nach jeder Fahrt gut lüften: Taxifah-
rer Carsten Nolte. FOTO: AXEL EMMERT

Weitere Experten geben Antworten

Liebe Leserinnen und
Leser, heute finden
Sie die Antworten von
vier Fachleuten zu
unterschiedlichen
Themenkomplexen
unserer HAZ-Corona-

Aktion. Noch mehr
Fragen und Antwor-
ten gibt es im Internet
auf HAZ.de. Morgen
an dieser Stelle: Aus-
künfte und Tipps
eines Virologen, zur

Hygiene, zum Ver-
braucherschutz sowie
vom Gesundheitsamt.

Mehr zum
Thema unter

haz.li/experten
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Gibt es Anspruch auf Homeoffice?
Darf man Homeoffice verweigern?
Gibt es Kurzarbeit auch für Mini-
jobs? Und was passiert, wenn die
Arbeit im Homeoffice ausgeht?
Hier finden Sie die Antworten von
Rechtsanwältin Gesa Bendfeldt,
Expertin für Arbeitsrecht.

Ich bin Rentner, übe aber einen Teil
meiner früheren Tätigkeit weiter mit
einem Minijob aus. Die Vollzeitkolle-
gen gehen in Kurzarbeit. Besteht für
Minijobber ein Anspruch auf Lohnfort-
zahlung oder eine andere Art von
Ausgleich?
Minijobber haben die gleichen
Rechte wie sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer.
Es gibt aber kein Kurzarbeitergeld
für Minijobber. Der Arbeitgeber ist
verpflichtet, dieVergütungweiter zu
zahlen, wenn Sie zur Erbringung der
Arbeitsleistung bereit und in der La-
ge sind.WennderArbeitgeber keine
Arbeit für Sie hat, ist das sein Risiko.

Mein Arbeitgeber ist gegen Home-
office. Ich fühle mich nicht geschützt.
Verweigerung würde zur Kündigung
führen. Welche Möglichkeiten gibt es?
Sie haben keinen Anspruch auf Ho-
meoffice. Den Arbeitgeber trifft aber
eine Fürsorgepflicht, er muss geeig-
nete Maßnahmen treffen. Das kön-
nen das Achten auf Einhaltung von
Sicherheitsabstand oder die Bereit-
stellung von Schutzausrüstung sein.
Nur in Extremfällen kann es dem
Arbeitnehmer unzumutbar sein,

weiter seiner Arbeit nachzugehen.
Nur dann hat er Anspruch auf Fort-
zahlung der Vergütung ohne Arbeit.

Dem Arbeitgeber wird bekannt, dass
seine Mitarbeiterin bei einer
Feier Kontakt zu mehre-
ren Personen hatte und
möglicherweise In-
fektionsträger wur-
de. Kann der
Arbeitgeber eine
Weiterbeschäfti-
gung vorüberge-
hend ablehnen und
falls ja, muss er
dann die Lohnfort-
zahlung leisten?
Hat er auch das
Recht, das Beschäf-
tigungsverhältnis
fristlos zu kündi-
gen, weil sich die
Mitarbeiterin nicht an die Anweisun-
gen gehalten hat?
Nur weil der Arbeitnehmer mit an-
deren Personen in Kontakt gekom-
men ist, bedeutet das ja noch nicht,
dass er zum Träger des Virus gewor-
den ist. Wenn der Arbeitnehmer al-
lerdings Symptome zeigt, sollte der
Arbeitgeber zum Schutz der ande-
renArbeitnehmerdafür sorgen,dass
der Arbeitnehmer sofort dem Be-
trieb fernbleibt und sich testen lässt.
Eine fristlose Kündigung nur wegen
des Verstoßes gegen Regeln wäh-
rend der Freizeit wäre meines Er-
achtens unangemessen.

Was passiert , wenn nicht mehr genü-
gend Arbeit für Homeoffice da ist?
DerArbeitgeberkannunterUmstän-
den Kurzarbeit anordnen und Kurz-
arbeitergeld bei der Agentur für

Arbeit beantragen. Ansons-
ten trägt er grundsätzlich

das Risiko, zu wenig
Arbeit für seine Be-
schäftigtenzuhaben.
Wenn es nur darum
geht, dass nicht ge-
nügend Arbeit vor-
handen ist, um diese

im Homeoffice zu er-
ledigen, bedeutet
das, dass die Arbeit-
nehmer in den Be-
trieb kommen müs-
sen.

Der Arbeitgeber
möchte, dass alle

Aufgaben wie bisher von zu Hause
aus erledigt werden. Dazu gehört
auch die Betreuung einer Telefonhot-
line bis 22 Uhr am Abend, auch an
Sonn- und Feiertagen. Können Sie mir
sagen, wozu ich verpflichtet bin und
wozu nicht?
Wenn der Arbeitgeber verlangt,
dass Sie von zu Hause aus arbeiten,
muss er auch dafür sorgen, dass Ih-
nen die notwendigen Arbeitsmittel
dafür zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich kann er aber nicht
einseitig die Arbeit im Homeoffice
anordnen, wenn das arbeitsver-
traglich nicht vorgesehen ist.

Anwältin Gesa Bendfeldt ist
Fachfrau für Arbeitsrecht.

FOTO: PRIVAT

Schutzmasken für Taxifahrer
Branchenverbund hat Tausende Exemplare mit virentauglichem Standard

bestellt / Nachfrage nach Fahrten dramatisch eingebrochen

Die Nachfrage nach Taxifahrten
sei in den vergangenen Tagen exis-
tenzbedrohend eingebrochen. Statt
rund 5000 Bestellungen, wie sie
außerhalb von Messetagen normal
seien, gingen in der Zentrale nur
noch 1500 bis 2000 ein. Und das Ge-
schäft mit spontan herangewunke-
nen Taxen sei komplett zum Erlie-
gen gekommen. Inzwischen hätten
sowohldieZentrale als auchmehre-
re Einzelunternehmer Kurzarbeit
anmelden müssen. 2800 Arbeits-
plätze umfasst der Verbund, dem
rund 220 Einzelunternehmer in
Hannover angeschlossen sind. Nur
Fahrten etwa für Dialysepatienten
sowie Alte und Kranke, die regel-
mäßig Taxis buchen, fänden weiter-
hin statt wie immer. „Aber die meis-
te Zeit stehen unsere Autos still,
während die Kosten weiterlaufen“,
sagt Fürst.

Misburger SeniorenZentrum
Seniorenheim amWasserturm GmbH
Am Seelberg 19 Tel.: 05 11-58 01 06
30629 Hannover Fax: 05 11-58 01 33
E-Mail: info@msz-seniorenheim.de
www.msz-seniorenheim.de

... wünscht allen
ein frohes Osterfest!

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bringt es auf den Punkt:

„Halten wir heute voneinander Abstand,
damit wir uns morgen wieder umarmen können.“
Das MSZ Seniorenheim am Wasserturm sagt auf diesem Wege DANKESCHÖN an
unsere Bewohner, Angehörigen und vor allem an ein unermüdlich kämpfendes
Team, das immer zusammensteht.

Ohne diesen beispiellosen Zusammenhalt und mit dem Verständnis füreinander in
dieser schwierigen und gesundheitsgefährdenden Zeit, wäre es uns nicht möglich,
eine so positive Atmosphäre herzustellen.

Um unseren Bewohnern und Angehörigen ein Gefühl der Nähe auch in dieser unge-
wöhnlichen Situation zu vermitteln, wurde eine Skype Verbindung eingerichtet, die
schon intensiv genutzt wird.

Bitte bleibt zu Hause. – Wir kümmern uns!!!
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